
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 
25 

ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

SPERRSTUNDE 

Wir biƩen um Kenntnisnahme, dass an Messetagen die Hallen bis spätestens 19.00 Uhr geräumt werden müssen, um eine opƟmale Bewachung gewähr-
leisten zu können. 

MIT– UND UNTERAUSSTELLER 

Die Messe Wels GmbH verweist auf Punkt 4. der Messeordnung, der eindeuƟg regelt, dass eine Weitervermietung des Standplatzes entgeltlich oder unent-
geltlich nicht gestaƩet ist. 
Im Interesse jener Aussteller, die sich für eine Teilnahme an der Messe entschlossen haben, möchten wir darauf hinweisen, dass nur Produkte ausgestellt 
werden dürfen, die im Vertriebsprogramm lt. Messeanmeldung (siehe Messeordnung Punkte 2., 15. und 16.) des Ausstellers angeführt sind. Wir ersuchen 
um Ihr Verständnis. 

HAFTUNG 

Aussteller haŌen für Schäden, die in ihrem Bereich liegen. BiƩe überprüfen Sie daher unbedingt, ob Sie für diesen Fall durch eine BetriebshaŌpflichtversi-
cherung abgedeckt sind. Wir empfehlen Ihnen weiters, eine Messeversicherung gegen Diebstahl, Beschädigung etc. abzuschließen. 
Das Gelände wird bewacht, doch kommt es immer wieder zu Diebstählen. Der Veranstalter übernimmt keinerlei HaŌung bei Abhandenkommen oder 
Beschädigung der vom Aussteller eingebrachten oder zurückgelassenen Ausstellungsgüter bzw. Standausrüstung. 

SELBSTFAHRENDE ARBEITSGERÄTE 

Aus rechtlichen Gründen sowie aus HaŌungsgründen ist die Verwendung bzw. der Betrieb von selbsƞahrenden Arbeitsgeräten (z. B. Stapler, Hebebüh-
nen etc.) am gesamten Gelände der Messe Wels untersagt. Ausgenommen davon sind ausschließlich Geräte der Messe Wels sowie deren diesbezüglich 
autorisierter SpediƟonspartner. Dies ist ausschließlich die Firma Schenker & Co AG.  

EINBRINGUNG VON FAHRZEUGEN 

Die Einbringung ist nur über die Einfahrt Nord (Maria-Theresia-Straße) möglich. 

WASCHPLÄTZE 

Waschplätze für Reisemobile & Caravans befinden sich im Block E sowie hinter Halle 21.  

ABSTELLFLÄCHE FÜR LKW/TRAILER 

Abstellfläche für LKW / Trailer im Messegelände sind eingerichtet und sind miƩels Bestellformular im ServiceheŌ zu bestellen. (Siehe Plan im ServiceheŌ) 

TECHNISCHE RICHTLINIEN STANDAUFBAU HALLE 19, 20, 21 

Die Auĩauhöhe ist auf max. 5 m (Reihen-, Eck-, Kopf- und Inselstände) festgesetzt. Bei Überschreitung der Auĩauhöhe über das Normalmaß von 5 m 
sowie für sämtliche zweigeschossige Standbauten ist eine Planeinreichung (Grundriss, Vorder- und Seitenansicht) an die Messeleitung unbedingt erforder-
lich. 
Firmenzeichen, Firmennamen dürfen diese Auĩauhöhe nur mit Genehmigung der Messe Wels GmbH und dem Einverständnis der Standnachbarn über-
schreiten. 
 
Achtung! Bei zweigeschossigen Standauĩauten (nur in Hallen 19, 20 und 21 möglich) ist eine Sprinkleranlage zwingend vorgeschrieben. 
Firmenzeichen, Firmennamen dürfen diese Auĩauhöhe nur mit Genehmigung der Messe Wels GmbH und dem Einverständnis der Standnachbarn über-
schreiten. 

ABHÄNGUNGEN 

Abhängungen (biƩe Formular in diesem MesseserviceheŌ beachten) von der Hallendecke dürfen aus rechtlichen und organisatorischen Gründen nur nach 
Rücksprache mit der Messe Wels GmbH vorgenommen werden. 
Eine termingerechte Einreichung ist unbedingt erforderlich. 

FEUERPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN 

Brandmelder, Feuerlöscher oder Hydranten dürfen – sofern Sie sich im Bereich Ihres Standplatzes befinden – nicht verbaut werden. Dies wird bei der Kom-
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ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

PRÄSENTATIONSFAHRZEUGE 

BiƩe beachten Sie, dass bei Ausstellungsfahrzeugen die Tanks zu entleeren sind und die BaƩerie abgeklemmt werden muss. 

HYGIENE UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAUFLAGEN 

Die aktuelle Hygieneverordnung finden Sie auf unserer Website www.messe-wels.at unter dem NavigaƟonspunkt  
„Für Aussteller - LebensmiƩelgesetz“. 
 
Vom Aussteller muss gewährleistet sein 

 Ausreichend Kühlmöglichkeiten für leicht verderbliche LebensmiƩel. 

 Schutz der zum Verkauf dargebotenen bzw. gelagerten Ware gegen Staub, Schmutz, TröpfcheninfekƟon durch Anhusten und dgl., Sonne, Regen… 

 Ausreichende Versorgung mit Handwaschgelegenheiten und Waschgelegenheiten für GerätschaŌen, Versorgung mit Wasser in Trinkqualität, entspre-
chender Abfluss für das Abwasser. 

 Ausreichende Hygiene des Verkaufspersonals. 

INFORMATION ZUR MÜLLENTSORGUNG 

Wir bemühen uns, eine umweltgerechte Müllentsorgung durchzuführen und haben hierfür entsprechende Mülltrennungsbehälter/Container vorgesehen. 
BiƩe unterstützen Sie uns dabei. 
 

 Zurückgelassene Materialien werden ohne Prüfung des Wertes zu Lasten des Ausstellers gegen Gebühr entsorgt.  

 Mitgebrachte Abfälle, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslaufzeit, Auf- oder Abbau entstehen, dürfen nicht auf das Gelände gebracht 
werden. 

 Zur Beachtung: wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Ablagerung jeglichen Mülls auf dem Messegelände verboten ist und in Rechnung gestellt 
wird! 

INFORMATION ZUR EXTERNEN STANDREINIGUNG 

Falls Sie eine andere, externe Reinigungsfirma beauŌragen, ersuchen wir Sie, dies der Messe Wels GmbH bekannt zu geben (Firmenname und Anzahl der 

GENEHMIGUNG FÜR ABENDVERANSTALTUNGEN 

Beachten Sie, dass Abendveranstaltungen anmelde- und kostenpflichƟg sind. Sehen Sie dazu die Seiten „Abendveranstaltungen am Messestand“. BiƩe 
kontakƟeren Sie für Details Frau Mag. Sabine Brenner-Nerat unter 
Tel. +43 (7242) 9392-6618 oder unter s.brenner-nerat@messe-wels.at  

ABSOLUTES RAUCHVERBOT 

BiƩe beachten Sie, dass laut den gesetzlichen BesƟmmungen seit 1.1.2009 in den Messehallen ein  
absolutes Rauchverbot herrscht.  
Das Rauchverbot gilt nicht nur während der Messe, sondern auch zu den Auf- und Abbauzeiten. 
Wir biƩen Sie, darauf Rücksicht zu nehmen. 

EINBRINGUNG 

Grundsätzlich ist das Befahren der Hallen mit Fahrzeugen nicht gestaƩet. Beachten Sie unsere Messeordnung, die Ihnen auch mit der Anmeldung zuge-

WEDESIGN MESSEBAU 

MaƩhias Pfob, WEDESIGN Messebau 
Messeplatz 1, 4600 Wels, Österreich 
Tel.  +43 7242 9392-6619 
mailto m.pfob@wedesign.at 
Internet www.wedesign.at  

VORFÜHRUNG EXPONATE 

Bei Vorführungen oder Inbetriebnahme ausgestellter Maschinen (beweglichen Teilen) oder befeuerten Öfen muss der Gefahrenbereich (mind. 1 Meter) 
gekennzeichnet und vom Betreiber miƩels Absperrungen abgesichert sein. 
Bei Nichtbeachtung liegt es im Ermessen der Behörde oder der Messe Wels diese Vorführungen zu untersagen.  

AUFLAGE BZW. VERTEILUNG VON WERBEMATERIAL 

Die Auflage bzw. Verteilung von Magazinen oder Drucksorten, welche eine Werbung für eine Fremdveranstaltung enthalten (bei Magazinen Titelseite, U4, 
Flappe, Banderole o.ä.) ist nicht gestaƩet. 
Die Messe Wels GmbH behält sich vor, in diesen Fällen die Erlaubnis für die Verteilung bzw. Auflage zu entziehen und die Drucksorten zu enƞernen. 


